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§ 9 LUA-G
 LUA-G - Landesumweltanwaltschafts-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

Unterstützung durch Behörden

 

§ 9

 

(1) Die mit der Vollziehung landesgesetzlicher Vorschriften befaßten Behörden haben der Landesumweltanwaltschaft

die zur Ausübung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendige Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen

Auskünfte zu erteilen. Der Landesumweltanwaltschaft sind auf Verlangen alle Daten im Bereich der Landes- und

Gemeindeverwaltung zu übermitteln, die weder personenbezogen sind noch ein bestimmtes Verwaltungsverfahren

betre4en und deren Heranziehung und Auswertung zur Erfüllung der Aufgaben der Landesumweltanwaltschaft

notwendig sind.

(2) In allen Verwaltungsverfahren, die aufgrund von Landesgesetzen durchgeführt werden, haben die

Verwaltungsbehörden den Belangen des Natur- und Umweltschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen

besonderes Augenmerk zu widmen. Als Belange des Natur- und Umweltschutzes im Sinn dieses Gesetzes gelten

solche, die darauf gerichtet sind, der im § 1 genannten Zielsetzung zu entsprechen.
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